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allgemeine

Otßttn fccr fdjtocijcrtfdjett 5irmec.

Per Sd)toeij. |Hilttär3tüfd)rift XXXVIII. Jahrgang.

iöafel. XVIII. 3al)rganci. 1872. iTr. 4.
©tfdjeint in wödjenttldjen Kümmern. £>cr $rei« per ©emcjler ffl franfo burd) bie ©djwelj gr. 3. 50.

S)(e fflefietlungcn teerben bfrcft an tfe „©chuieiflljauferifdje SBerlaßSbudjIjan&Utnrj in SBafet" abtefflrt, ber Setrag wirb

bei ben auswärtigen Slbcnncnten burd) Otadjnabme erhoben. 3m Slu«lanbe neljmen ade Söudjtjanblungen SBejlctlungen an.

Sßerantwcrtlidje SRebattion: Dberft SBfelanb unb SKaJor »cn ©Igger.

3tu)ftlt: ©ie SDÜIitärfragen per »er S3unbe«pcrfammlung. (gortfefcung.) — Slud) ein SBJort jut SRilftätorganifatton. —
©djetbenbilbet unb ©djlefjtabeflen. — Slntwort an §rn. Dr. glfdjer. — SJerfdjiebene«: <Die Jöorrebe ju ben Rapporten be«

Dberjlen ©toffel.

3he JJUlttctrfragen rjor fcer iunbeßüerfotnmlung.

(«JfattonalrathSfitjung »om 8. jRooetnber 1871.)

(gortfetjung.)

©in ÜRitglleb ber «JRehrheit ber Äommiffion (Hr.
Stämpflt) fanb fich »eranlapt, bie ginanjüerhält*
nfffe noch näher i« beleuchten unb bamit noch fol*
genbe ©rwägungen ju »erbfnben: Sfe adgemefne

«IRilitärorganifation fei auch hfS jefct fchou »on ber

BunbcSgefetjgebung teftfmmt worben, fo bap ben

Äantonen nur nod) übrig geblieben, bie innere ©in*
tbellung ber «JRannfchaften, beren $ormat(on ^u (af-

tifchen ©tnheiten unb bie ©ntfehetbung barüher, wie
bie Saften jwifeben ben Äantonen unb ben einjelnen
ÜRannfcbaften getragen werben foden. Sfefe gunf*
Honen würben nun atterbingS aufhören, adein ba*

mit »erlören bie Äantone fein Stecht, »ielmehr »ür=
ben fie nur einer 8aft überhoben. Sie 3nftruftfon
ber Infanterie haben bi« jefct aderbing« bie Äan*
tone beforgt, adein auch nach ber gegenwärtigen

Berfaffung hätte eine gröpere unb felbft »oflftänbfge
©entrallfatlon In bem ©rmeffen be« BunfceS gelegen.

3ubem beftfmme ber Bunb, wie lange unb wie fn*

ftrufrt werben fod, unb ben Äantonen liege hlo«

ob, ju »odjfeben unb ju bejaljlen, fo bap auch in
biefer SRichtung »on einer ©inbupe nicht bte «Jtebe

fein fönne. 3n Bejfebung auf Bewaffnung unb

au«rüftung habe ber Bunb ehenfad« febon jefct einen

Sbeil be« «JRaterial« anjufebaffen, nämlich bie ©r=

gänjung«* unb theflweife auch BofitionSgefcbüfce, bie

BontonS unb baS SanitätSmaterial. Ser Bunb
hefttmme, wie bfe SOßaffen befchaffen fefn foden unb

er fchrefhe für bie ©ewehre bie Drbonnanj »or, ja
er habe feit 1863 felbft gropmütfjig einen Sbeil ber

anfcbaffungSfoften übernommen, fo j»ei Srfttel ber

Äoften für baS fog. fleine ©ewehr unb brei Biertel

für bie Hinterlaber. @t habe fomtt in neuerer 3ef*
bereit« ftnanjiefl ta« ÜRef fie. getragen, unb »enn er

fünftfg adeS heftreiten »ode, fo werben bamit jeben*

fad« bie Äantone nfeht« »erlieren. — aehnltch »er*

halte e« fich mit ber Älclbung, hejüglich welcher

»om ©röpten bi« jum ÄUinften bie Drbonnanj
leölglicb »om Bunbe ausgegangen.

3ur ctgentllchen Ber»altung übergehenb, fo habe

ben Äantonen befanntlicb tn perfoneder iBejfebung

jugeftanben: bfe auShehung, bfe anSmufterung, ber

Urlaub unb bie ©ntlaffung. Siefe gunftfonen »er*
ben Ihnen aber auch nach »fe »or bleiben, nur »erbe

ter Bunb febon bcpljalb efne energlfdjere Dberauf*
ficht eintreten laffen muffen, well namentlich bei

ber auehebung »on einjelnen Äantonen »ielfach mft

groper äßidfür »erfahren worben fei. So habe e«

Äantone gegeben, bie »on 1000 Seelen blo« 2—3
«IRann ausgehoben, währenb anbere 6—7 Bfojent
herangejogen hätten, waS namentlich auch ju ber

Älage über Ungleichheit in Hanbhabung ber äßebr*

Pflicht Beranlaffung gegeben habe.

3m Uehrigen werben bfe BerWaltungSfunftfonen
ungefähr für bie Äantone biefelben fein wie hf«an*

hin; fo werben fie ihre Äommiffariate behalten unb

ebenfo ihre Sepotoerwaltungen, nur mit bem Unter*

fchleb, bap fünftfg bie Beamten ohne &\otiUl »om

Bunb ernannt würben.

aehnllcb »erhalte e« fich mft ber Stuaüwäw
waltung, ba baS «JRaterial nicht auS ben Äantonen

fofflflWgen werbe, fonbern ba, wo e« fleh jefjt be*

ftnbe, auch »trblelbe unb bamft ben Bortbell einer

rafchen «JRobtllftrung auch für bfe 3«funft fiebere.

SaS ÄriegSmaterial bürfe übrigen« nicht al« ein

Bermögen im gewöhnlichen prtöatrecbtlichen Sinn
aufgefapt werben, »ielmehr fei baran eine auSbrflcf*

liehe 3»fcfbeftimmung gefnüpft. Utberbie« fei bie*
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Ate Militärfragen vor der Bundesversammlung.

(Nationalrathssitzung vom 8. .November 1871.)

(Fortsetzung.)

Ein Mitglied der Mehrheit der Kommission (Hr.
Stämpfli) fand sich veranlaßt, dte Finanzverhält-
ntsse noch näher zu beleuchten und damit noch

folgende Erwägungen zu verbinden: Die allgemeine

Militärorganisation sei auch bis jetzt fcho» von der

Bundcsgesetzgebung bestimmt worden, so daß den

Kantonen nur noch übrig geblieben, die innere

Eintheilung der Mannschaftcn, deren Formation zu
taktischen Einheiten und die Entscheidung darüber, wie
die Lasten zwischen den Kantonen und den einzelnen

Mannschaften getragen werden follen. Diese
Funktionen würden nun allerdings aufhören, allein
damit verlören die Kantone kein Recht, vielmehr würden

sie nur einer Last überhoben. Die Instruktion
der Infanterie haben bis jetzt allerdings die Kantone

besorgt, allein auch nach der gegenwärtigen

Verfassung hätte eine größere und selbst vollständige
Centralisation in dem Ermessen des Bundes gelegen.

Zudem bestimme der Bund, wie lange und wie

instruirt werden soll, und den Kantonen liege bloö

ob, zu vollziehen und zu bezahlen, so daß auch in
dieser Richtung von einer Einbuße nicht die Rede

fein könne. Jn Beziehung auf Bewaffnung und

Ausrüstung habe dcr Bund ebenfalls schon jetzt einen

Theil des Materials anzuschaffen, nämlich die Er-
gänzungs- und theilweise auch Positionsgeschütze, die

Pontons und das Sanitätsmaterial. Der Bund
bestimme, wie die Waffen beschaffen sein sollen und

er schreibe für die Gewehre die Ordonnanz vor, ja
er habe fett 1863 selbst großmüthig einen Theil der

Aufchaffungskosten übernommen, so zwei Drittel der

Kosten für das sog. kleine Gewehr und drei Vicrtcl

für die Hinterlader. Er habe somit in neuerer Zeit
bereits finanziell daS Meiste getragen, und wenn rr
künftig Alles bestreiten wolle, so werden damit jedenfalls

die Kantone nichts verlieren. — Aehnltch
verhalte es sich mit der Kleidung, bezüglich welcher

vom Größten bis zum Kleinsten die Ordonnanz
letNglich vom Bunde ausgegangen.

Zur eigentlichen Verwaltung übergehend, so habe

den Kantonen bekanntlich tn personeller Beziehung

zugestanden: die Aushebung, die Ausmusterung, der

Urlaub und die Entlassung. Diese Funktionen werden

ihnen aber auch nach wie vor bleiben, nur werde

der Bund schon deßhalb eine energischere Oberaufsicht

eintreten lassen müssen, weil namentlich bei

der Auehebung von einzelnen Kantonen vielfach mit

großer Willkür verfahren worden sei. So habe es

Kantone gegeben, die von 1000 Seelen blos 2—3
Mann ausgehoben, während andere 6—7 Prozent

herangezogen hätten, was namentlich auch zu der

Klage über Ungleichheit in Handhabung der Wehrpflicht

Veranlassung gegeben habe.

Im Uebrigen werden die Verwaltungsfunktionen
ungefähr für die Kantone dieselben sein wie biSanhin;

so werden ste ihre Kommissariate behalten und

ebenfo ihrc Depotverwaltungen, nur mit dem Unterschied,

daß künftig die Beamten ohne Zweifel vom

Bund ernannt würden.

Aehnlich verhalte es stch mit der Zeughausverwaltung,

da daS Material nicht aus den Kantonen

weggezogen werde, sondern da, wo es sich jetzt

befinde, auch verbleibe und damit den Vortheil einer

raschen Mobilisirung auch für die Zukunft sichere.

Das Kriegsmaterial dürfe übrigens ntcht als ein

Vermögen im gewöhnlichen prtvatrechtlichen Sinn
aufgefaßt werden, vielmehr sei daran eine ausdrückliche

Zweckbestimmung geknüpft. Ueberdtes fei die-
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